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REPUBLIK ÖSTERREiCH 

B UND ES KAN ZLERAMT 

A-1014 Wien. Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Telex-Nr. 1370 

OVR: 0000019 

L 

G Z  601 . 781/10-V/6/9 5 

An das 
Präs idium des Nationalrates 

1010 Wi e n 

F3etriffi GESETZENTWURf I 
( Pr ri>\ \. ZL ............ ,. ............................. ·GE/19,.. _ .... .. 

\i Datum: 2. JAN. 1996 j 
I 

il /Jz �� 

Verteilt .... <J:..� ... .;1.. ...... �.t.... .. l!...'::.t .. 1 
Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZ/vom 

Irresberger 2 249 

Betrif ft: Bundesgesetz über Studien an Univers itäten ( UniStG ) i  
Begutachtung 

In der Anlage übermittelt das Bundes kanz leramt-verf a s s ungsdienst 

im S inne der Ent s c h l ießung des National rates vom 5 .  Ju l i  1961 

25 Au sfertigungen seiner Ste l l ungnahme zum oben angeführten 

Ge setzesentwurf. 

20843 

2 2 . Dezember 19 9 5  
Für den Bundes kan zler: 

i . v .  BERCHTOLD 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKAN ZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Telex-Nr. 1370 

OVR: 0000019 

L 

GZ 60 1 . 781/10-V/6/9 5  

Bunde smi n i s terium f ür Wi s s en s chaft , 
Fors chung und Kunst 

1010 w i e n 

Sachbearbeiter Klappe/Ow Ihre GZivom 

Irresberger 2 2 4 9  68 . 2 4 2/ 1 45- I/B/ 5A/9 5  
2 9 . Juni 19 9 5  

Bet r i f f t: Bunde s gesetz  über Studien an Univers itäten ( UniStG); 
Begutachtung 

Zum mit der do. o z . Note übermittelten Ge s et z e s entwurf  n immt das 

Bunde s ka n zleramt-Verfas sungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines insbesondere in legistischer Hinsicht: 

Die Zie l s et z ungen des im Entwurf vorliegenden Bunde sg e s et z e s  und 

die durch es bew irkte Rechtsvereinheitl i chung und Recht sbereini

gung s i nd au s der S i cht des  Wirkungsbere i ches des  Bunde s kanz ler

amt e s -Verfas s ungsdienst zu begrüßen . Dies gilt be sonders  auch für 

Kl arheit der Ges et z e s sprache und de s Ge s et z e s aufbau e s . 

E s  i s t  allerdings auch der Eindruck ent standen, daß der Ver s u ch 

der Vereinfachung g e s et z l i cher Anordnungen öfters z u  weit 

getrieben und ein  f ragmentari s cher Charakter der Rege l u ngen in 

Kauf genommen wird , der die zugrundel iegende Konz eption n icht ohn e  

weiteres erkennen läßt und der Verständli chkeit d e r  e i n ze l nen 

Bes timmungen s chadet . Auf einze lne Beispiele der angesprochenen 

Art wird unten unter 11. eingegangen . 

Da das im Entwurf  vorl iegenden Bundesgeset z  nicht nur Studien an 

Univers itäten , sondern au ch Studien an Hochs chu len kün s t leri s cher 

Richtung regelt , i st insoweit der den Univers itäten durch § 2 
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Abs . 2 UOG 1 9 93 eingeräumte weite Handlungsspiel raum ni cht gegeben 

und ver langt das aus Art . 18 Abs . 1 B-VG erf l ießende 

Determinierungs gebot Beachtung. Diesem genügen die Best immungen 

de s im Entwurf vor l iegenden Bundesge s et z e s  nicht durchwegs. 

Zu datens chut z recht l i chen Fragen wird auf die S t e l lungnahme des 

D
'
a te n sc hut z rat e s ve rw i e s en . 

In sprach l i cher und legi stis cher Hin s i cht wird weiters beme rkt: 

Der Entwurf verz ichtet geradezu radikal auf Querverwe i s e . Dadurch 

wird zwar die Lesbarkeit der e i n z e l nen Bestimmungen e r l e i chtert , 

aber die Erf a s sung von Zusammenhängen und das Auf suchen 

korrespondierender Best immungen ers chwert . Eine vermittel nde 

Lö sung wäre vorzuz iehen. 

Nach e inem eine Auf z äh lung einleitenden Sat z te i l  wäre dann kein 

Doppe lpunkt zu set z en , wenn der einl eitende Sat zte i l  mit den 

einze l nen Gl iedern der Auf z ählungen zus ammen e inen sprach l i ch , 

insbes ondere der Wortstellung nach , r ichtigen Satz ergibt, a l s o  

n icht z . B. auf die "folgenden" Gl ieder der Aufzäh lung vorauswe i s t . 

Gemäß die ser Rege l wäre in § 7, § 10 Abs . 3 und § 2 0  s owie (be i  

sprach l ich korrekter Artikelsetzung ) § 1 4  Abs . 2 und § 23  Abs . 1 

kein Doppe lpunkt zu setzen . Im al lgemeinen s ollte auf die 

Sprachrichtigke it von Aufzählungen im erwähnten S i nne geachtet 

werden . Auch bei derart igen numeriert en Au fzä h l ungen s ollte 

- anders a l s  im auch hierin von Ubertriebener sprach l i cher 

Spars amkeit gekennzei chneten Entwurf - durchwegs der den 

auf ge z ählten Begriffen zukommende bes t immte oder unbes timmte 

Arti ke l  gesetzt werden, sofern es s i ch nicht um eine bloße 

( s ch l agwortart ige) Aufzählung von "Fä l len" (§ 21 Abs . I, § 2 4  

Abs . 1) hande lt. 

I I .  Zum Gesetzestext : 

Zur G l iederung: 

Der Entwurf s o l lte nicht in dre i  Tei l e  ( A  b i s  C )  gegl iedert wer

den . Der I nhalt de s vorge s chlagenen Geset z e s  ergibt s ich ja aus 
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den Teilen A und B ,  die insofern eine Einheit bilden . Nur diese 

Einheit könnte auf einer obersten Gl iederungsebene den n i c ht 

normativen Tei len der Regierungsvorlage ( Vorbl att , eigent l i che 

Erläuterungen und gegebenenf a l ls Textgegenüberste l l ung) gegenüber

gestel lt werden . Ebenso so l lte aber jede Be zei chnungsweise , die 

den Geset zesvorschlag als einen Tei l  und die diesem beigegebenen 

nicht normat iven Texte als einen anderen Tei l der 

Regierungsvor l age au f f aßt , im Hinblick auf die unterschied l i che 

normative Qual ität vermieden werden . Es wird daher ersu cht , auf 

die in Rede stehende Gl iederung in Tei le gän z l ich zu  ver z i chten . 

Der Hauptte i l  ( ohne die Anlagen) des im Entwur f  vorl iegenden 

Bundesgeset zes ist in - mit arabischen Z ah len numerierte - Tei le 

gegl iedert . Stattdessen wäre nach der 1 1 1. Leg istischen Richt

linie 1 9 90 die Gliederungsbezeichnung "Hauptstü c k "  zu  verwenden . 

Die Überschrif ten so l lten in einheit l i cher Weise ausgeführt 

werden . Daher so l l te auch die Gl iederungsbezei chnung "1. Tei l " mit 

Großbu chst aben geschrieben werden . 

Das I nhaltsverzeichnis sol lte an den Beginn des Geset zestextes 

geste l lt werden und demnach dem Geset zestitel und der 

Promu lgationskl ausel folgen . 

Zum Geset zest itel: 

Der Geset zest itel so l lte um einen Kurzt itel ergänzt werden. Der 

Abkürzung "UniStG " l iegt gedanklich offenbar d ie Wortbi ldu ng 

"Universitätsstudiengeset z "  zugrunde; dieser Ausdruck so l l te a ls 

geset z l icher Kur ztitel festgesetzt und in den Klammerausdruck 

aufgenonunen werden ( " ( Universitätsstudiengeset z - UniStG ) " ) .  

Z ur Promu lgationsklause l: 

Dem Geset zestitel hätte die Promulgationsklausel "Der Nationalrat 

hat beschlossen: " zu fo lgen . 
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Zum 1. Tei l : 

Es f ä l l t  auf , daß fünf  der acht Paragraphen des 1. Tei ls oder rund 

drei Vierte l seines Umf angs sich mit den Studienpl änen bef assen. 

Zur besseren Strukturierung könnte der 1. Tei l  in zwei Abschnitte 

u ntergl iedert werden , deren erster die § §  1 bis 3 umf assen und 

a l lenfa l ls mit " Verschiedene al lgemeine Best immungen " umschrieben 

werden , deren zweiter die die Studienpl äne betref fenden § §  4 bis 8 

enthalten könnte. 

Zu § 1: 

§ 1 ist mit " Geltungsbereich " überschrieben. Diese Überschri f t  

paßt zwar für Abs. 1 und wegen des inhalt l i chen Zusammenhanges mit 

Abs . 1 auch für Abs . 2 ,  nicht j edoch für die - in normativer 

Hinsicht a l lerdings überf lüssige - Bestimmung des Abs. 3. 

Abs. 2 und Abs. 3 könnten unter dem Gesichtspunkt der " Begri f fsbe

stimmungen " zu einem Paragraphen zusammengef aßt werden . Ein 

sol cher Paragraph könnte auch die dem Geset zestext ansonsten nur 

über den Umweg der Vo l l z iehungsklausel zu entnehmende Aussage 

auf nehmen, wonach sich der Ausdruck " Bundesmi nister " bei Fehlen 

einer diesbe z üg l i chen Angabe auf den Bundesminister für Wissen

scha f t , Forschung und Kunst bez ieht . Das Feh len einer so lchen 

Prä z isierung erscheint in  legistischer S icht unbefriedigend . 

Nach Abs . 1 regelt das im Entwurf vorl iegende Bundesgeset z auc h  

die Studien an Hochschulen , wenn dort Studien auf Grund dieses 

Bundesgeset zes einger ichtet sind. 

Hier ist z unächst gegen die unspez i f i z ierte Verwendung des Begr if

fes "Hoc hschu len " einzuwenden , daß es sich bei den U niversitäten 

eben f a l ls um Ho chschu len - und zwar um wissenscha f t l ic he 

Hochschu len ( es ist dies eine auch noch in  einigen Bestimmungen 

des geltenden Rechts verwendete Bezeichnung ) - hande l t . Au c h  wegen 

der Begrif fsbildung " Fachhochschulen " so l lte der Ausdruc k  

"Hochschu len " keinesf a l ls ausschl ieß l ich i m  S i n ne von "Ho chsc hu len 
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kün s t l eris cher Ri chtung " ( Kunsthochschu l en und Akademie der 

bildenden Kün s te) verwendet werden. 

Den E r l äuterungen ( S .  13) ist zu entnehmen , daß bei Ab s . 1 zwe iter 

Satz an die wis s ens chaftlich-kün stleris chen Lehramt s s tudien ,  die 

an den Hoch s chulen künst leris cher Richtung eingerichtet sind , 

gedacht i s t. Nach ge ltender Recht s l age ist die Mög l i chkeit einer 

E inri chtung von Studienri chtungen , die der wi s s e n s chaft l i ch-kün st

leris chen Beru f svorbildung für das  Lehramt an höheren Schulen 

dienen , an Hochs chu l e n  künstleris cher Richtung ans cheinend durch 

§ 11 de s Bundesgeset z e s  über gei s teswi s s ens chaf t l i che und 

naturwi s s ens chaf t l i che Studienrichtungen gegeben . Da dieses  

Bunde sgesetz  zugleich mit dem I nkrafttreten de s im E ntwurf 

vorl iegenden Bunde sgesetzes  außer Kraft treten s o l l , ist  die 

Frage , ob Studienri chtungen - we l cher Art auch immer - an 

Hochs chu l en künstleris cher Richtung eingeri chtet werden können , 

aus s chließ l i ch nach den a l lgemeinen Be s t immungen des im E ntwurf 

vorliegenden Bundesgesetzes , besonders de s s en § 3 ,  in Verbindung 

mit der Anordnung des § 1 Abs. 2, wonach der Begri f f  " Unive r s ität " 

s owoh l  Univers itäten a l s  auch ( andere) Hochs c hu len b e z e i c hnet , zu 

beantworten. Anders aus gedrückt ums chreibt Abs . 1 zweiter Sat z den 

Ge ltungsbereich des im E ntwurf  vor liegenden Bunde s ge s et z e s  zum 

Teil durch eine Verweis ung au f nicht näher spez ifi z ierte 

nachfo lge nde Bestimmungen , ohne daß die Gründe hiefür ohne 

weiteres durchs chaubar wären. 

Z u  § 3: 

I n  Abs. 1 ers c heint die Bezugnahme auf die " jewe i l igen " Universi

t äten s törend; eine nicht durch Verwendung des Worte s  " jeweilig " 

verkürzte Les art müßte "Der Bunde sminister kann mit Verordnung die 

Diplom- und Doktorat s studien an den jenigen Universitäten e inrich

ten , an  denen er sie einrichtet , . . .  " l auten. Die I nhalt s leere der 

Spe z ifikat ion wird durch Verwendung des Wortes " jeweiligen " 

lediglich verdeckt. Das Bunde skanzleramt-Verfas sungsdien s t  s ch l ägt 

fo lgende Formu lierung vor: 
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" Der Bundesmin i ster kann D iplom- und Doktorats studien durch 
verordnung an e iner oder mehreren Univers itäten einri chten und 
auf l as s en . "  

Abs. 2 und 3 vernach l ä s s igen den von Abs. 1 eben f a l l s  umf aßten 

Fa l l  der Au f l assung e iner Studienrichtu ng. Dies  gi lt für Abs . 2 

Z 5 ( für den Fall  der Auf l a s s ung einer Studienrichtung wären wohl 

die mögl ichen E insparungen zu erheben ) ,  vor a l l em aber für Abs. 3 

Z 1 ,  der woh l um die Wortfolge 

"oder , im Fal l der Auf las sung ,  eingerichtet i st , "  

ergänzt werden sol lte. 

Bere its in Abs . 2 Z 1 wird der Ausdruck " Studierender "  verwendet . 

Der Aus dru ck "Studierender" i st im im Entwu rf vor l iegenden 

Bunde s gesetz ni cht def i niert. Im gegebenen Z u s ammen hang wird wohl 

auch die Nachfrage von Pers onen nach e inem bestimmten Studium in 

Betracht z u  z iehen s ein , die noch ni cht " Studierende" ( we l chen 

Studium s  an wel cher Univers ität auch immer )  sind. Im S inne e iner 

zweckmäßigen Begri f f sbi ldung sol lten Personen , die zu  e inem 

Studium noch gar ni cht zuge l a s s en s i nd ,  s o ndern l edigl ich  ein 

- noch gar nicht eingerichtetes - Studium nachfragen , n i c ht a l s  

" Studierender" be z eichnet werden. Tref fender s o l lte daher etwa von 

einer Nachf rage nach Studien ges prochen werden. 

In Abs. 3 s ollte wohl, wie �n § 4 Abs .  2 Z 1 ,  von beru f l i chen 

Interes senvertretungen gesprochen werden; ferner s tellt sich die 

Frage , ob ledig lich an die geset z lichen Interessenvertretungen 

oder ob - wie dies der Wortlaut durchaus zuließe - auch an 

freiwillige Berufsvereinigungen gedacht ist. 

Überhaupt s ollte der Wortlaut der derartige Anhörungsrechte 

rege lnden Bes timmungen ( neben § 3 Abs. 3 Z 3 auch § 4 Abs. 2 Z 1, 

§ 5 Abs. 2 erster Satz und § 6 Abs. 5 zweiter Satz) im Sinne einer 

Verei nheit l ichung und Präzis ierung überarbeitet werden. So ist in 

§ 3 Abs. 3 Z 3 von regionalen und überregionalen, in § 5 Abs. 2 

erster Satz und § 6 Abs. 5 zweiter Satz jedoch von regionalen und 

zentralen I ntere s s envertretu ngen die Rede und fehlt in § 4 Abs . 2 
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Z 1 eine derart ige Bezugnahme auf vers chiedene Ebenen; ( " regional" 

s chei nt s i ch sowohl - bei den Studienkommi s s ionen - auf den 

Einzugsbereich der Univers ität a l s  auch auf den der 

I nteres senvertretung zu bez iehen ) ;  in diesem Zusammenhang ste l lt 

sich die Frage nach der Feststel lung der zu berü cks i chtigenden 

Ebene; geset z l i che Intere s senvertretungen können für das ge s amte 

Bundes gebiet, für j ewe i l s  mehrere Bundes l änder ( Architekten- und 

Ingenieurkon sulentenkammern ) ,  f ür ein Bundes l and oder f ür einen 

oder mehrere Verwa ltungsbez irke ( Bez irksbauernkammern ) beste hen. 

Eine Prä z i s ierung und Vereinheit l i chung wäre auch hins icht l ich der 

auf die Beruf s - oder ( beruf l ichen ) I ntere s senvertretungen 

be z ügli chen Formul ierungen wün s c henswert . 

Zu § 4 :  

Der Aus druck " Verwendungspro f i l " läßt eine Auf f a s sung vom 

Universitätsabgänger a l s  lediglich pa s s ivem Objekt einer 

Verwendung - s omit o f fenbar ledigl i ch in un s e lbständiger Tätigkeit 

- durchs chimmern . Wün s chenswert wäre eine Begr i f f sbi ldung, die den 

E indruck einer s o l chen Ein seit igkeit vermeidet . 

In Abs . 1 zwe iter S at z  wird auf " die Ziele und Aufgabens tei lungen 

des S tudiums in ihrer a l l f ä l l igen Viel f a lt " Bezug genommen .  

Ers chl ießbarerweise s ind unter Aufgabensteilungen die 

Ums c hreibungen der Studienzwecke gemäß Punkten 2 . 1 .  bis 2 . 7 .  der 

Anlage 1 und Punkt 1 . 1 .  der An lage 2 zu ver s tehen . Dieser Zusammen

hang wird a l lerdings dadurch verdunke lt, daß die Mehr z ah lform 

" Aufgabensteilungen " verwendet wird, während i n  den A n l agen für 

j ede Gruppe von Studien ledig l i ch eine "Aufgabensteilung" 

( wenngleich diese bi swe i len mehrere Ausbi ldungs z ie l e  nennt ) 

def i niert wird, und daß im § 4 Abs . 1 neben den Aufgabenstei lungen 

auch die Z iele des Studiums ( die s ich o ffenbar nur aus der 

jewe i ligen Aufgabensteilung des Studiums ableiten l a s s en ) a l s  

gesondertes, j a  vorrangiges Beurteilungs kriterium angeführt 

werden. Stattde s sen sol lte woh l  bes ser auf die Aufgaben steilung 

de s jewe i l igen Studiums " gemäß Anlage 1 oder Anlage 2" abge s te l lt 

werden. Der Zusat z  " in i hrer a l l fäl l igen V i e l f a l t " i s t  jeden f a l l s  
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überflüs s ig ,  abge s ehen davon, daß die in den Anlagen ums chriebenen 

AufgabensteIlungen kaum eine besondere Vie lfalt erkennen las s e n. 

In Ab s . 2 Z 1 i s t  von Vertretern der " Wirt s chaft " die Rede . D i e s e  

Verwendung de s Au sdru ckes " Wirt s chaft " ist e iner s e i t s  rei chlich 

s alopp; anderers eit s i s t  an Bereiche z u  denken, in  denen e ine 

derartige Ums chreibung des Anwendungsbereiches aus anderen Grü nden 

fragwürdig s e in  könnte ( Theologie , Philo sophie , Kla s s i s che 

Arc häo l ogie , Medizin , . . . .  ) . 

Z u  Abs . 3 wird vorges chlagen , den Au sdru ck " Re a l ität'· im S i nne 

eine s  spars amen Umganges mit Fremdwörtern durc h  " W irklichke it" zu 

ers et z en ( ähnliches könnte vom nicht allgeme invers tänd l ichen und 

entbehrli chen Terminus " evaluieren " ges agt werden ) .  Weiters wäre 

gemäß der 141 . Legi s t i s chen Richtlinie 1 9 90 die S c hreibwei s e  " z ehn 

Jahre " zu verwenden. 

Z u  § §  5 und 6: 

§ 6 unters che idet s i ch von § 5 ledig l i ch durch die 

Zwi s chens chaltung der Ge s amtstudienkommis s ion gemäß s e inen Abs . 2 

bis  4. Dement spre chend ke hrt der Wortlaut de s § 5 in  § 6 Abs . I, 5 

und 6 ,  lediglich e rweitert um zwei Bezugnahmen auf die Verordnung 

der Gesamtstudienkommission, wieder. E ine so umfangreiche 

Wiederholung i n  zwei aufeinanderfolgenden Paragraphen s ollte aus 

normökonomischen Gründen vermieden werden. In diesem Sinne könnte 

§ 6 auf die im Zusammenhang mit der Zwis chen s chaltung der 

Gesarntstudienkommission erforderlichen Regelungen beschränkt oder 

könnte § 6 - unter Entfall des § 5 - als allgemeine Regelung mit 

dem Zusatz, daß die Bestimmungen über die Gesarntstudienkornrnission 

bei E i nrichtung eines Studiums an nur e iner Univer s ität ni cht 

anwendbar s ind , konzipiert werden. 

� gibt überdies Anlaß zu folgenden Bemerkungen, die für 

wortglei che Bestimmungen des § 5 entsprechend gelten: 

Abs . 2 s o l lte ( mit geänderter Wort s t e l l ung ) bes s er wie fo lgt 

lauten : 
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"(2) Die Studienkommission hat der Gesarntstudienkommission in 
diesem Fall einen unter Berücksicht igung des Verwendungspro f i les 
erstel lten Vorschl ag für die Kernfächer (§ 3 8 ) vorzu legen. " 

Zu Abs. 3 f ä l l t  auf , daß für die Verordnung der 

Gesarntstudienkommission ,  anders als für die Verordnungen des 

Bundesministers gemäß § 3 und die Verordnung der Studienkommission 

in § 4 Abs . 1 und 2 ,  § 5 und § 6 Abs . 5 und 6,  nicht nur kei ne 

Verfahrensanforderungen wie Erhebungs- , Anhörungs- , 

Begutachtungs- und Vorl ageverpf lichtungen - oder auch etwa elne 

Verp f lichtung , sich mit den Vorsch l ägen der Studienkommissionen 

nachweis lich inha l t l i ch auseinanderzuset zen - festgeset zt sind , 

sondern daß auch kei ne inha lt lichen Determi nanten ( etwa zumindest 

die Auf gabensteIlung des j ewei l igen Studiums im Sinne der Anlage 1 

oder der Anl age 2 )  genannt sind . Das Feh len so l cher Rege l u ngen 

erscheint nicht recht verständl ich . Wenn aber nähere Regelungen 

hinzugefügt werden so l l ten , so erschiene eine Z usammenf assu ng der 

die Verordnung der Gesamtstudienkommission betref fenden 

Bestimmungen , im Sinne der einen der oben dargestel lten 

legistischen Alternat iven , in einem Paragraphen nahe l iegend . 

Z um ln Abs. 5 den " regionalen und zentralen Berufs- und 

Interessenvertretungen " eingeräumten Anhörungsrecht ist au f das 

bereits oben zu § 3 Abs . 3 und § 4 Abs . 2 Gesagte z u  verweisen . 

Weiters sollte im ersten Sat z  keine Passiv- sondern eine 

Aktivkonstruktion ( Die Studienkommiss ion hat . . .  zu  unterz iehen. " )  

gewählt  werden . 

Zu § 7 :  

Unter Z 3 wird als besonderer Unter s agungsgrund auch der Wider

spruch des Studienpl ans zu geltenden Geset zen und Verordnungen 

" insbesondere auch wegen einer damit erfo l gten Diskriminierung auf 

Grund des Gesch lechts " angeführt . Es verwundert, daß dabei der 

Gesichtspunkt der Diskriminierung wegen des Geschlechts in den 

Vordergrund geste l l t  wird , s o  a ls wäre dies ein besonders 

typischer oder - im Sinne einer anderen Deutungsmögl ichkeit -
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ein gar nicht eindeut iger Fa l l  der Gesetz- oder Verordnungs 

widrigkeit von Studienplänen . In diesem Zusammenhang f ä l l t  auf, 

daß dem Studienp lan in § 5 Abs . 1 an inha l t l i chen Vorgaben 

ledigl i ch die " Berücksichtigung des jewei l igen Verwendungspro f i ls "  

auferlegt ist . Um den in Rede stehenden Versagungs-Untert atbestand 

zu erfüllen , müßte die Studienkommis s ion of fenbar von dem von ihr 

se lbst erarbeiteten Verwendungsprof i l  in ges ch lechtsdiskrimi

nierender weise abweichen, was woh l ein sehr untypischer F a l l  

wäre . Die gesonderte Bedachtnahme auf eine Dis kriminierung auf 

Grund des Geschlechts ers cheint insgesamt unangemessen. 

Zu § 8: 

In Abs. 1 Z 4 bis 6 so l lte der jeweils verwendete Ausdruck 

"Festlegung" vermieden werden; f ür das Stundenausmaß ( Z  4) gilt in 

dieser Hins icht ni chts anderes als für die Gesamt stunden zahl  

(Z  1) . Wesent l i ch treffender wäre es insgesamt, die Formu l ierung 

"zu enthalten" im einleitenden Satzteil durch den Ausdruck 

"festzulegen" zu ersetzen und in Z 4 bis 6 nicht mehr aus drü cklich  

von " Fest legung" ( bei der im übrigen der bes timmte Artike l  zu 

set zen wäre ) zu sprechen . 

In Abs . 1 Z 4 sol lte es " Stundenausmaßes der freien Wahlfächer " 

heißen ( vgl . die Genitivform in  Z 1 und Z 2 ) . 

Zu § 9 :  

§ 9 trägt dieselbe Übers chrift wie § §  1 4  und 23, näm l i ch " Zu l a s 

sung z um Studium " . Die § §  1 4  und 23 führen diese Über s chrift mit 

größerer Berechtigung, da in  ihnen die Zulas sungsvorau s s et zungen 

geregelt s i nd ,  während § 9 lediglich gewi s s e  Recht sfolgen der 

Zulas sung ( Stel lung als Angehöriger einer bes timmten Unive rs ität , 

Ers icht l i chmachung im Studienbuch ) ums chreibt. 

Im S inne eines folgeri chtigen Aufbaus könnte im ersten Paragraphen 

eines die Studierenden betreffenden Teiles  etwa aus ges agt werden , 

daß Personen , die die Zulas sungsvorau s setzungen (bzw . die 
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Kriterien für die Vergabe bes chränkten Studienplätze gemäß § 1 8 ) 

erfüllen , auf ihren fristgerechten Antrag nach f r i s tgerechter 

Bezahlung der a l l fäl l igen Univers itätstaxen zum Studium zuzulas sen 

s ind . 

Im S inne des bereits zu § 3 Abs . 2 Ges agten sol lte in Abs . 1 nicht 

ausgedrückt werden , daß ein Studierender mit der Zulas sung zu 

einem bes timmten Studium Angehöriger der Univers ität werde. Dies 

würde j a  voraus setzen , daß eine Per son, die nicht zu einem Studium 

zugelas sen ist, eben f a l l s  Studierender sein könnte, was einer 

s i nnvo l len Begri f f sbildung nicht ent spricht . A l s  " Studierender " 

sollten vie lmehr jene Per sonen definiert werden , die zu ei nem an 

univer s itäten oder sonst auf Grund de s im E ntwurf vor liegenden 

Bundesgesetzes eingerichteten ( §  1 Abs . 1) Studium zuge l as sen s ind . 

§ 9 Abs . 2 wäre a l s  let z ter Abs atz  de s das Zulas sungsverf ahren 

betref fenden § 10 oder a l s  Teil  eines das Studienbuch betref fenden 

Paragraphen bes ser am P latze . 

Überhaupt würde man im ersten Paragraphen des die S tudierenden 

betref fenden Tei les grunds ätz l ichere Aus s agen über die Zulas sung 

zum Studium erwarten , a l s  es die Anordnung der E r s i cht l i c hm achung 

im Studienbuch ist . 

Z u  § 10: 

Abs . 1 regelt einen speziel len Fal l ,  der l ediglich einen eine 

Minderheit der Zulassungswerber betref fenden Nebenaspekt regel t; 

er verdient es n icht , an den Beginn des das Zulas sungsverf a hren 

regelnden Paragraphen geste l lt zu werden . 

Die Nachs icht s regelung des Abs . 1 letzter S atz s o l l te präzisiert 

werden . I n  der vorgesehenen Form geht aus der Entwurfsbestimmung 

nicht hervor , unter wel chen Voraus set zungen die 

Nachsicht sertei lung verweigert werden kann , obwoh l  die Beibringung 

einer Unterl age unmögl i ch ist , und wel che Voraus s et zungen 

allenfal l s  über die Unmöglichkeit der Beibringung hinaus erfü l lt 
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sein müssen damit Nachsicht ertei len werden darf; da Urkunden zum 

Nachweis bestimmter Tatsachen bzw . Berechtigungen dienen, könnte 

darauf abgeste l l t  werden, ob die nachzuweisende Tatsache oder 

Berechtigung auf andere Weise glaubhaft gemacht wird . 

Abs . 2 bis ( o f fenbar) 5 befassen sich mit Fristen für die 

Einbringung der Anträge , Nachweise f ür die Ver längerung der 

Zul assung und Bezah lung a l l fä l l iger Universitätstaxen . Da diese 

Absät ze inhaltl i ch zusammengehören und sich von den übrigen 

Absät zen in inha lt l i cher Hinsi cht k l ar abset zen, ferner die 

Festset zung eines so l chen Zeitraumes weniger das Verf ahren a ls die 

Zulässigkeit eines Antrages betrif ft, so l l te den Abs. 2 bis 5 ein 

eigener Paragraph gewidmet werden. 

In Abs . 2 so l lte zum elnen ni cht "Der Zeitraum" angesprochen 

werden , da dieser Zeitraum durch Verwendung des best immten 

Art ikels zu Unrecht als dem Leser bereits vertraut vorausgeset zt 

wird . Dieser Zeitraum so l lte ni cht erst in Abs . 4 ( nebenher ) a ls 

"a l lgemeine Zul assungsfrist" be zeichnet werden . Auch die 

wesent l i che Aussage (Abs. 3), daß dieser Zeitraum nur für 

bestimmte Personengruppen "gelte", so l l te - so fern sie 

auf rechterh a lten wird - bereits in Abs . 2 angekündigt werden . 

Anstel le der Pa s s iv- sollte auch hier eine Akt ivkonstruktion 

gewählt werden . Abs . 2 sol lte daher etwa wie folgt l auten : 

" ( 2 )  D ie Univers ität hat fUr jedes Semester die a l lgemeine 
Z u l a s s ungs f ri st zu bestimmen . Die allgemeine Z u la s sung s f r i s t  i st 
der Zeitraum, in dem unter Abs . 3 fal lende Per sonen ihre Anträge 
auf Z u las s ung einzubringen [oder die Nachweise für d ie 
Verl ängeru ng der Zula s sung zu erbringen] und d ie a l l f ä l l igen 
univers itätstaxen zu bezahlen haben . Die a l lgemei ne 
Z u l a s sung s f r i st hat mindestens vier Wochen zu betragen und 
spätestens vier Wochen nach Beginn des Semesters zu enden . "  

Folgericht ig s o l lte Abs. 3 mit den Worten " Die a l l gemei ne 

Begutachtungsfrist gilt fUr" einge leitet werden . 

In Abs . 3 Z 2 wäre statt "eines anderen Mitglied s s t aates des 

Europäi schen Wirtschafts raumes " vie lmehr die Formu l ierung " einer 
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anderen vertragspartei des Abkommens über den Europäis chen 

Wirt s chafts raum , BGBL Nr . 9 0 9/1 9 9 3 , "  zu verwenden ,  da der Aus druck 

" Mitgliedst aat" nur für Mitglieder internationa ler Organi s at ionen 

(zu denen der EWR nicht gehört) verwendet wird . 

Die Aus s agen des Ab s . 2 können nicht a l s  auch für die unter Abs . 4 

f a l lenden "übrigen Fremden" geltend angesehen werden , da "der 

Zeitraum des Abs. 2 "  gemäß der Ein leitung des Abs . 3 ledig l i ch für 

bestimmte Personengruppen " gilt " .  Demgemäß feh lt  es an einer 

Aus sage darüber , daß für die " übrigen Fremden " ein besonderer 

Zeitraum fes t zuset zen ist , von wem er nach wel chen Kriterien 

fest zuset zen ist , wie l ang er zu sein hat und we lche Frist für die 

Einbringung " der Anträge " ( gemeint wohl: auf Zulas sung ) ,  sondern 

auch für die E rbringung der Nachwei se für die Ver l ängerung der 

Zulas sung und die Bezah lung der a l l f ä l l igen Universität staxen 

durch die " übrigen Fremden " gilt; wenn insoweit etwa die 

"al lgemeine Zulas sungsfrist" maßgebl ich sein s o l lte , müßte dies lm 

Geset zes text ausgedrückt und der gegenteilige Hinwei s  in der 

E in leitung des Abs. 3 vermieden werden . 

Wenngleich s i ch der Endigungs zeitpunkt des in Ab s .  4 behande lten 

Zeitraumes bereits zwingend aus dem Gesetz ergibt ( acht Woc hen vor 

Abl auf der a l lgemeinen Zu las sungs f r i st ) ,  ist der Wort l aut des 

Abs. 4 erster Satz dennoch a l s  E rmächtigung an ein 

Verwaltungsorgan, den Zeitraum ( durch Verordnung? ) zu  bestimmen , 

zu  deuten; dies im Hinbl i ck einerseits auf die befehlende 

Formulierung " hat . . . zu enden " ,  andererseits a u f  das 

- bedenkl i che - Fehlen von Hinwe i sen auf den Beginn oder die Länge 

des fe s t z u set zenden Zeitraumes ( die "örtlichen Verhältn i s se " des 

Abs. 2 dürften kein geeignetes Determinierungskriterium abgeben ) .  

In sprach licher Hinsic ht sol lte nicht von e inem Ablauf des 

Zeitraumes ( ein  Raum läuft nicht ) ,  sondern von e inem Ende des 

Zeitraumes oder einem Abl au f  der Fri s t  gesprochen werden. 

In Abs . 4 zweiter Sat z trägt die Formulierung vom " zwingend 

verspäteten Nachweis " gerade zu einen Widerspruch in sich , da etwas 
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"zwingend Spätes " ni cht füglich a ls "verspätet " bezei chnet werden 

kann. Jedenf a l ls bleibt aber unklar , inwiefern die Gruppe der 

"übrigen Fremden" in besonderem Maße einem Zwang zum verspäteten 

Nachweis der besonderen Universitätsrei fe ausgeset z t  ist. 

Ni cht recht verständl i ch ist , warum für die Gruppe der "übrigen 

Fremden ", ni cht aber für die Personengruppen gemäß Abs. 3 

angeordnet ist, daß die Anträge vor Abl auf der Frist geset z ten 

Frist vo llst ändig einge langt sein müssen und wieso nur für diese 

Gruppe auf die Mögl i chkeit eines " zwingend verspäteten Nachweises 

der besonderen Universitätsreife" Bedacht genommen wird. 

In Abs. 6 ist eine Kundmachung von Fo rmularen durch Auflegen im 

(gemeint offenbar: dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst unterstehenden) Bundesministerium vorgesehen . Da es der 

Zweck einer Kundma chung ist, den Normunterworfenen die Kenntnis

nahme vom Norminhalt zu ermögl i chen , so l l te eine Kundmachungsform 

mit breiterer Publizität gewählt werden. Dabei wäre insbesondere 

auch an ein Auf legen der Formulare an den Universitäten zu denken . 

Zu § 1 1: 

In Abs . 1 wird mit den Worten "im Rahmen der Lernfre ihe it" wieder 

e in Begriff oder Regelungsinhalt gleichsam als bereits bekannt 

vorausgesetzt, anstelle eine ausdrückliche Regelung zu treffen. 

Die Wendung "haben folgende Rechte auf " sollte vermieden werden, 

da sie Assoziationen zum hauptsäch l ich auf Kopfbedeckungen zu 

bez iehenden Verb "aufhaben� zuläßt und e ine sprachlich unkorrekte 

Verkürzung der Formulierung Mhaben folgende Rechte: 1. das 

Recht auf " ' f 2 .  das Recht auf . . . " darstellt. Vorzuziehen wäre 

etwa f o l gende Formulierung: 

"Den Studierenden steht nach Maßgabe der tatsächlichen 
Mög l ichkeiten Lernfreiheit zu. Die Lernf reiheit umfaßt 
insbesondere die Rechte auf 

1. " 
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Wünschenswert wäre aber nicht bloß eine beispielsweise , sondern 

auch eine genere l le Ums chreibung der von der "Lernf reiheit " 

umf aßten Rechte . 

Abs . 2 ist  eine fugit ive Best immung; sie sol lte ni cht in diesem 

Bundes geset z getro f fen werden . Zum dritten Satz ist auf die 

58 . Legistische Richt l i n ie 1 9 9 0  hinzuweisen, wonach die 

"s inngemäße " Anwendung einer anderen Recht svors chri f t  ni cht 

unspe z i f i z iert angeordnet werden darf . 

Z u  § 1 2: 

Die Regelung de s Abs . 2 ist rudimentär . E s  wird davon ausgegangen 

werden können , daß der "Ausweis für Studierende" den Zweck h at, 

als amt l i che Bestätigung der Zugehörigkeit zur univers ität zu 

dienen , wie dies in § 4 Abs . 4 AHStG, nicht jedo ch im im Entwurf 

vor l iegenden Bundesgesetz niedergelegt ist . Es wäre daher zu 

erwarten, daß die Gü ltigkeit dieses Ausweises mit dem E nde der 

Universitäts zugehörigkeit oder mit dem Abl auf der Zeit endet, f ü r  

die die Zulassung oder Ver längerung der Zulassung zu �inem 

best immten Studium ( bei Nichteintreten von Erlöschungsgründen ) 

gilt . E i ne derart ige Überei nstimmung ist jedoch n icht ersicht l i c h . 

Das im E ntwurf vorl iegende Bundesgeset z geht o f fenbar davon aus, 

daß die Zulas sung lediglich für best immte zeit gilt (andernf a l l s  

wäre nicht vers tänd l ich, warum i n  § 2 0  eine Verl ängerung geregelt 

ist ) ;  während die Dauer der Wirksamkeit der Ver längerung der 

Zulas sung in § 20 aus drücklich mit einem Studienjahr festgesetzt 

ist, fehlt f ü r  die Dauer der erstma ligen Zul as sung unvers tänd

l icherweise eine sol che Regelung . Überdies fehl t  eine Regelung 

über Beginn und Ende des Studienjahres. Während nach § 19 Abs . 1 

AHStG das Studienjahr am 1 .  Oktober begi nnt und am 30. September 

( des darau f fo lgenden Kalenderjahres ) endet , s o l l die Fest legung 

des Studienjahres o f fenbar künftig im Bel ieben des Verordnung s 

gebers stehen (was außerhalb des Geltungsbereiches des § 2 Abs . 2 

UOG 1 9 9 3  unter dem Ges ichtspunkt des aus Art . §  1 8  Abs . 1 B-VG 

erfließenden Determinierungsgebotes verfas sungs recht l ich 

bedenkl ich i st ) . Hier ist von Bedeutung, daß eine s innvo l le 
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Beziehung zwi s chen dem Ende der Fris t ,  für die die Zu l a s s ung gilt , 

und der Gü lt igkeit s dauer des Au swei ses nicht besteht. Bes ser wäre 

bereits die Formu l ierung "Der Ausweis ist  bis  zu dem 31 . Oktober 

gü ltig , der dem Studien j ahr der Z u l a s s ung oder verl ängerung der 

Zul a s s ung [oder: dem Ab lauf der Z u l a s s ungsdauer?] fo lgt. " ,  ohne 

daß damit a l le angesprochenen Probleme ge löst wären . 

E s  ers chiene weiters zweckmäßig , auch dem Studienbu ch , das zwar an 

verschiedenen Stel len des im Entwurf vorl iegenden Bundesgesetzes 

angesprochen und als bestehend vorau sgeset zt wird , das aber in kei

ner eigenen Bestimmung grundge legt i s t , einen eigenen Paragraphen 

zu widmen. 

Z u  § 1 4 :  

Abs. 1 sol lte im Si nne des bereits oben unter I .  Ges agten a l s  

sprachrichtiger Satz gestaltet werden; daher s o l lte jeder der 

aufgezählten Begr i f fe mit dem ihm zukommenden bes timmten oder 

unbest immten Art ikel gebraucht werden ( ein Mindesta lter , die 

Univers ität sreife usw. ) .  

§ 9 Abs. 1 und etwa auch § 1 4  Abs . 2 Z 1 gehen davon au s ,  daß die 

Z u l a s sung s i ch immer auf ein be st immtes Studium bez ieht; in  der 

zentralen Bestimmung des § 1 4  Abs . 1 ( ein leitender Satzte i l ) kommt 

dies j edoch nicht z um Au sdruck; dieser i s t  vielmehr so zu lesen , 

daß e s  nur eine "Z u l a s s ung zum Diplomstudium " u nd eine "Zu l a s sung 

zum Doktorat s studium " gibt . Richtigerweise s o l l te es "Zu l a s sung 

zu einem Diplom- oder Doktorats studium " heißen. 

Dement sprec hend i s t  Abs. 1 Z 3 entbehr l i ch ; die Angabe eines be

s timmten Studiums i s t  richtigerweise b loß a l s  - keiner au s drück

l ichen Nennung bedürftiges - Erfordernis der Bes t immtheit des 

Antrages , nicht j edoch a l s  ( materie l le ) Z u l a s s ungsvorau s set zung 

auf zu f a s sen . 

Z 4 und 5 s o l lten bes ser l auten: 
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"4. Die Erfül lung einer in den Anl agen a l len f a l l s  bezeichneten 
Z u l a s s ungsvorau s set zung für das angestrebte Studium , 

5. bei Personen , die bereits an einer anderen Univers ität z u  
einem Studium z ugel as sen waren , die Abgangs - oder 
Abs ch l ußbes cheinigung , " 

I n  Ab s. 2 Z 2 s o l lte der Über legung Rechnung getragen werden, daß 

nicht Wiederho lungen , sondern Prüfungen bestanden oder ni cht 

bestanden werden können; es sol lte daher " eine Prü f ung des 

betref fenden Studiums bei ihrer let zten z u l ä s s igen Wiederho lung 

nicht be standen . . .  wurde " heißen. In Z 3 wäre die Wort stel lung 

"die Z u l as s ung bereit s dreimal  " vor z u z iehen . 

Zu Ab s. 4 Z 2 i st auf das oben zu § 10 Abs . 3 Ge s agte zu verwei sen . 

Zu  § 15: 

Der Au s druck " Univers ität s reife " ,  noch mehr aber " A l lgemeine 

Univers ität s rei fe" s o l lte nur für Qua l i f ikat ionen verwendet 

werden , die den Zugang zur Univers ität s chlechthin , a l so z um 

Großtei l der angebotenen Studien , eröffnen. Hingegen ers cheint es 

geradezu als Unding , wenn ( in Abs . 3) der Abs ch l uß eines 

best immten Diplomstudiums a l s  " a l lgemeine Univers it ät s reife für 

die Z u l a s s ung zu (einem oder bestimmten] Doktorats s tudien" 

bezeichnet wird . So benöt igt der Aspirant des Diplomstudiums der 

Humanmedizin außer der allgemeinen Universität sreife für die 

Z u l a s sung zu Diplomstudien noch die besondere Univers ität s reife im 

Fach Biologie und Umweltkunde und erwirbt durch den Ab s c h luß 

dieses Studiums die a l lgemeine Universität s reife für die Z u l a s sung 

zum Doktorats s tudium der Humanmedi z in . Eine so l c he Begri f f sbildung 

s teht mit der Bedeutung , die den verwendeten Begri f fen nach dem 

allgemeinen Sprachgebrauch z ugemes sen werden kann , ni cht in 

E inklang und i s t  daher abz u lehnen . Bei den für bestimmte Studien 

bestehenden Z u la s s ungsvoraus set z ungen könnte man daher a llen f a l l s  

von einer " Studienreife " ( Reife für das j eweil ige Studium ) 

sprechen . Aber auch einern s o l chen Gebrauch des Wortes " Reife" muß 

Gedankenl o s igkeit angelas tet werden , wenn der Nachweis  von 

Kenntnis sen aus einern bestimmten Fach a l s  Zeichen einer 
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" besonderen " Reife anges ehen wird . Die bisherige B egriff sbi ldung 

"bes ondere E i gnung " i st jedenfa l l s  vorzuziehen . 

In Abs . 1 Z 7 wäre e ine prä z i s ierung des Begriff s  " anerkannt " 

wün s chenswert ( z.B . könnte darauf abges t e l lt werden , ob die 

fragl i che E inrichtung i n  dem Staat , in dem s ie s ich befindet , 

staat l i ch anerkannt [vgl. § 71 Abs . 2] oder ob s i e  f ac h l i ch 

anerkannt i s t) . 

In Abs. 3 sollte es statt " zu erbringen " wie i n  Abs . 1 tre f f ender 

"nachzuwe isen" heißen . 

Zu § 1 6 :  

Abs. 1 i st ,  eben so Wle s chon die ge ltende Rege lung , n i cht so k l ar 

formul iert ,  wie dies wüns chenswert wäre . Dabei sol lte der 

Rege l f al l - Nachwe i s  der a l l gemeinen Univers ität s re i f e  durch e ine 

inländis che Urkunde - an die Sp itze geste l lt werden . Die Rege lung 

könnte wie fo lgt formuliert und auf zwei Abs ät z e  aufgetei l t  werden: 

" (  ) Die be sondere Universität sreife gemäß den An l agen i s t  
nachzuwei s e n , wenn d i e  allgemeine Univers ität s r e i f e  m i t  einer 
inländ i s chen Urkunde na chgewie sen wird . 

( ) Wird die allgemeine Universitätsrei f e  mit e i ner aus ländi s c he n  
Urkunde nachgewiesen, s o  i s t  auch die E rfü l lung derjenigen 
E rforderni s s e  nachzuweisen, die im Aus stel lung s l and für die 
Zulas sung zum ange s trebten Studium besteheni ist ein s o lches 
Studium im Ausland nicht eingerichtet, so ist das fachl ich am 

nächsten verwandte eingerichtete Studium maßgebl ich . "  

Gemäß Abs . 3 hat der Rektor auf Grund der für den Nachwei s  der 

a l lgeme inen Univer sität sreife vorgelegten Urkunde die bes ondere 

Univer s ität s reife fes tzus tellen . Treffender s o l lte es woh l  heißen , 

daß der Rektor f e s tzus t ellen hat, QQ die besondere Univers ität s

re ife gegeben i s t . Im Fall einer ausländischen Urkunde wird der 

Rektor a l lenf a l l s  nicht auf Grund der vorge l egten Urkunde 

f eststel len können , ob die im Aus ste l lungs l and neben dieser 

Urkunde bestehenden Zulas sungsvoraus setzungen erf ü l lt s ind. Daß 

die Vors chreibung der Ab legung von Ergänzungsprüfungen - wie in 
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den E r l äuterungen , S .  3 2 , ausgeführt wird - nur bei Vor l age 

österreichis cher Rei fezeugni s se in Betracht kommt , sol lte auch im 

Gesetzestext zum Ausdruck ge langen . 

Zu § 17: 

Es fäl lt auf , daß in Anl age 1 gar ni cht der Aus druck 

"Zulas sungsvoraus setzung" , sondern j eweils die Wendung "Vor der 

Zul a s sung" verwendet wird . Hingegen wird in Anl age 2 j ewei l s  der 

Ausdruck "Zulas sungsvoraus setzung" verwendet , wobei es s i ch jedo ch 

ni cht um eine Zulas sungsvoraus setzung im Sinne des § 17, s ondern 

um eine "a l lgemeine Univers itäts reife für die Zul a s sung zu 

Doktorats studien" gemäß § 15 Abs . 3 handelt . Die Begri ffsbi ldung 

sol lte auch in sofern überda cht werden . Jedenf a l l s  s o l lte es aber 

statt "in den Anlagen zu diesem Bundesgesetz " vie lmehr "in 

Anlage 1 "  heißen , da Anl age 2 ,  wie ausgeführt , gar kei ne 

Zulassungsvoraus setzungen im S inne des § 17 bezeichnet. 

Zu § 1 8 : 

Da der Text dieses Paragraphen dem § 7 Abs . 3 AHStG entnommen i st, 

wird auf eine nähere Auseinandersetzung mit ihm ver z i chtet . 

Zu § 1 9: 

Auf einen S chreibfehler in Abs . 3 erster Satz ( An f ängertu�or ien ) 

darf hingewiesen werden . 

Zu § 20: 

I n  Z 1 sollte es statt " 3 . "  vielmehr " dritten " heißen . I n  den 

G l iederungsbe zeichnungen " a ) " und " b ) " wäre kein Punkt zu setzen . 

Das Wort "und " sollte nur am E nde der vorlet zten Untergliederung 

gesetzt und an den übrigen Stellen durch einen Bei s trich ersetzt 

werden . 
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Zu § 22 : 

I n  Abs. 1 s o l lte statt der Pass ivform "ist vom Rektor" die 

Aktivform " hat der Rektor " verwendet werden . 

In Ab s . 3 wäre statt "zu enthal ten " etwa die Formul ierung 

"anzugeben" vorzuziehen . 

Zu § 2 3: 

Auf das oben zu § 14 Ab s . 1 und Abs. 2 Z 2 Ges agte wird verwiesen. 

Zu § 26: 

Verfas sungsbe s t immungen in einfachen Bundesgesetzen s o l lten, wenn 

s ie s chon n icht - etwa zu Gun sten einer Regelung im B-VG - vermie

den werden können, nach Möglichkeit knapp und a l lgemein gehalten 

werden, s chon im künft igen Fall  eines Änderungsbedarfes eine 

weitere Verfas sungs änderung entbehrl i ch zu machen . I n  diesem S inne 

hat da s Bunde s kanzleramt -Verfas sungsdienst i n  s ei nem E ntwurf eines  

Bundesverfas sungs -Bereinigungsgesetzes, GZ 6 03 . 4 7 4 /10-V/1/ 9 5  vom 

6 .  Jul i  19 95 ,  einen neuen Art . 8 Abs . 2 B-VG zur Erwägung 

ges tel lt; nach dieser Entwurf sbes timmung s o l l  durch Bundes ges etz 

bestimmt werden können , daß im Hochschul- und Kun sthochs chulwe s en 

eine Fremdsprache verwendet werden darf. Für die Zwecke de s hier 

vor liegenden Gesetzesentwurfes s chlägt das Bundeskanz leramt-Ver f a s 

sungsdienst e ine Teilung des § 26 in e i nen verfas sungsrangigen und 

einen einfachge se tzlichen Teil und die Ersetzung des § 26 Abs . 1 

durch zwei Abs ä tze mit folgendem Wort l aut vor: 

" §  26 . (1) (Verfas sungsbestimmung) Nach Maßgabe der ge s etzlichen 
Rege lung kann im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Prü fungen 
sowie bei der Abfas sung s chrif tlicher Arbeiten eine Fremdsprache 
verwendet werden . 

( 2 )  Lehrveransta ltungen dürfen in elner Fremdsprache abgehalten 
werden , wenn ihr Gegenstand diese Fremdsprache ist oder wenn es  
die Studienkomm i s s ion nach Anhörung der Leiter der 
Lehrveranstaltungen bes chließt . "  
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Nach dieser Konzeption wäre nur der neue Abs . 1 eine Verfas s u ngs

bestimmung, was nach Ansicht des Bunde s kan z l erarntes -Verf a s s ungs

dien st mit E nt s chiedenheit vorzuz iehen i s t . 

Zu § 27: 

In Abs . 1 wäre die wort stel lung "Der Bundesmini ster hat für j ede 

Univers ität nach Anhörung des Rektors . . .  vorz u z iehen . "  

Überdies s o l lte der Bundesminister ausdrücklich auch z ur 

Best immung de s Beginns und Endes des Studien j ahres s owie j ede s der 

beiden Seme ster nach geeigneten Determinierungs kriterien 

verpf l i chtet werden . 

Abs . 3 set zt  voraus , daß es Hauptferien von mindestens 

achtwö chiger Dauer zu  geben hat ; eine derartige Rege lung s o l l te 

bereits in Abs . 1 aufgenommen werden . 

Zu § 30: 

Der Begr iff " anerkannt" wurde bereits oben bei § 1 5  Abs . 1 Z 7 

hinterfragt ; im vorl iegenden Z u s ammenhang erscheint e s  s in n l o s, 

von einer " anerkannten inländi schen Univer s ität " zu sprechen, wen n  

eine recht l iche Anerkennung gemeint sein s o l l te ;  recht l ich n icht 

anerkannte inl ändis che Univers itäten kann es ja begri f f l ich nicht 

geben, da es s ich bei den Univers itäten um durch B undes ge s et z  

errichtete E inrichtungen de s Bundes hande l t . Die vorges ehene 

Formul i erung legt daher eine andere, freilich wegen i hrer 

mange l nden Abgrenzbarkeit bedenkl iche Bedeutung des Begr iffs 

" anerkannt" nahe ( al lgemein anerkannt, fachl ich anerkannt o . ä . ) .  

Die Formulierung sol lte daher überarbeitet werden. 

Z u  § 32: 

Gemäß Abs . 1 erster Satz s ind die Studierenden eines D iplom

studiums verpflichtet, das Recht auf Grund eines i ndividue llen 

Studienpl anes zu studieren . Diese Normierung i s t  verwunder l ich . 
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Mög l i cherwei s e  l äßt s i ch der tats ächl ich gewün s chte S i nn der 

Aus s age durch Setzung eines Bei striches vor den Worten "auf Grund" 

herstel len. Damit würde ein Recht auf ein Studium gemäß e inem 

individuel len Studienplan normiert. 

Wenn somit ein Recht auf Genehmigung eines individue l len Studien

plans besteht, sofern dieser gewi s s e  " I nha lte" aufwe i st, erhebt 

sich die Frage nach a l l fä l l igen ( inhalt l ichen) Anforderungen, die 

an die s e  I nhalte zu ste l len s i nd. Da der individue l l e  Studi enp lan 

o f f enbar l edigl i ch die " I nhalte " gemäß Abs. 2 aufwe i s en muß , wird 

es n i cht zul äs s ig s ei n , diese  I nhalte an § 31 zu mes sen  oder auf 

die i nnere Fo lgeri chtigkeit des individue l len Studienplanes 

(zutref f ende Bezei chnung , Übereinstimmung der Lehrveransta ltungen 

und Prü fungs fächer mit dem Verwendungspro f i l  u.ä.) zu achten. 

O f f enbar i st e s  auch mögl i ch, mit e inem " individue l l en Studium" 

Anforderungen der be sonderen Univers itäts rei f e  und besondere 

Zulas sungsvorau s s et zungen zu umgehen. Daß s i ch der anders lautende 

akadem i s che Grad gemäß § 7 2  Abs. 2 a l s  Hinwei s  auf die o f f e nbar i n  

Kauf genommene geringere Qua lität eines i ndividue l l en Studiums 

deuten l äßt , vermag ni cht zu befriedigen. Die E ntwurf sbestimmung 

sol lte im Hinb l ick auf ihren rudimentären Charakter e iner 

gründli chen Überarbeitung unterzogen werden. 

In sprachlicher H i n s i cht s o l lte es in Abs. 2 Z 1 "Be z e i chnung 

des Studium s " heißen. 

Zu § 3 4: 

I n  Abs. 4 s o l lte das Wort "Kooperation " durch " Zu sammenarbeit " 

ersetzt werden. 

Auf das Feh l en eines  Punkte s am Ende dies e s  Abs at z e s  darf 

aufmerk s am gemacht. 

Die Übers chrift de s 3 .  Abs chnitts 

im 3 .  Tei l  s o l lte im Hinb l i ck auf den I nhalt die s e s  Abs chn itts 

bes s er " Lehrgänge univers itären Charakters "  l auten. 
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Zu § 35 : 

Entgegen der in Ab s . 1 enthaltenen Formul ierung kann die Führung 

einer Beze i chnung nicht verliehen werden; es s o l lte  daher von 

einern Re cht zur Führung der Beze ichnung ge spro chen werden. 

In Ab s. 5 s o l lte es be s s er heißen : 

"Wenn die Voraus s etzungen nicht oder nicht mehr erfü l lt s ind. " 

Zu § 41: 

Das Alphabet ist ke ine überzeugende s Re ihungs kriter ium f ür die 

Anführung unterschiedlicher Arten von Lehrveransta ltungen . Daß die 

bis her in § 16 AH StG enthaltenen Begri f f s erklärungen zu den einze l

nen Lehrveranstaltungstypen entf a l l en ,  dient nicht der Kl arheit . 

Umgekehrt ers cheint eine Def init ion Des Begrif f s  

" B lo ckveransta ltung " überf l ü s s ig ,  da e s  a n  einer s i ch auf diese 

Veranstaltungsart beziehenden Bestimmung fehlt . 

Zu § 4 2: 

I n  Abs . 1 s o l lte es " die Z eit " heißen. 

Z u  § 4 3: 

I n  Abs . 1 i s t  nicht plau s ibe l , warum die E inzahlforrn n(Ab legung 

e iner ) Prü f ung" neben der Mehrzah l form (Tei lnahme an ) Lehrveran

staltungen " steht , zumal s i ch daraus ein Spannungsverhältni s zum 

eben fa l l s  in der Mehrzahl stehenden Re lativs atz u nd zur 

Mehrzah l form "Nachweise " im letzten Satz ergibt . 

Z u  § 4 4: 

In Abs . 2 wäre s tatt "Personen , die keine Staatsbürgerschaft de s 
Europäi schen Wirt schaft sraumes bes itzen " im S inne des zu § 10 
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Abs. 3 Z 2 oben Ge s agten die Formulierung " Personen , die nicht 

Staatsangehörige einer Vertragspartei de s Abkommens über den 

Europäis chen Wirt s chaft s raum sind " zu verwenden ( der Europäis che 

Wirts chafts raum ist kein Staat , sodaß der Ausdruck 

" Staat sbürgers chaft des Europäis chen Wirt s chaft s raumes" etwa s 

nicht Existierendes be z eichnet ) .  

Zu § 46: 

Mit der Unzul äs sigerkl ärung der Setzung von Reprobat ion sfristen im 

vorges ehenen Abs . 4 wird der Begriff der Reprobation sfrist ( abge s e

hen von nicht univer sitären Studienvorschriften , in denen er bis 

auf weiteres fortlebt ) s e lbst überflü s sig .  E s  s o l lte daher be s s er 

etwa von Fristen für den Wiederantritt zur Prüfung ge sprochen 

werden. 

Zu § 4 8: 

I n  systematis cher Hin sicht liegt dem 6. Tei l  offenbar die Kon

zeption zu Grunde , daß Rege lungen über Prüfungen im 2 .  und 3 .  Ab

s chnitt , Rege lungen über die Beurteilung wis s en s chaft l icher 

Arbeiten im 4. Ab s chnitt, Bestimmungen aber , die den beide n  Arten 

der Fe s tste l lung des Studienerfolges gemei n s am sind, im 

1. Abs chnitt getroffen werden. Diese Kon z ept ion wird allerdings 

bei § 4 8  nicht durchgehalten, der sich nur auf Prüfungen bez ieht . 

Da sich die Beurkundung des PrUfung s ergebni s ses a l s  Aspekt des 

Prüfungsverfahrens auffassen läßt, sollte dies e  Bes t immung wohl � 

3. Abs chnitt eingereiht werden. 

Zu § 4 9: 

Gemäß § 4 9  können die Prüfungsarten nach ihrem Gegen st and, ihrer 

Prüfungsmethode (gemeint wohl z.B. mündlich oder s c hr ift l ich) und 

der Z ah l  der Prüfe r unterschieden werden. Der mit " Prlifungs art e n " 

übers chriebene 2. Abschnitt bezieht sich fre i l i ch nur auf Ergän

zungsprlifungen ,  Abs chlußprüfungen , Dip lomprüfungen und Rigoro s e n, 

wobei er offenbar ver s chiedene Prlifungsarten lediglich nach ihrem 
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Gegens tand unters cheidet. Auf s chlü s s e  über weitere 

Unter s c heidungen su cht man im die Prüfungs arten betre f f ende n 

Abs chnitt vergeblich. So f ehlt e s  denn auch an einer 

zufrieden s te lIenden Erklärung des Begrif f s  der "kommis sione l l en 

Prü fung " ,  der bere it s in § 46 Abs. 2 verwendet , aber nirgends 

deut lich erklärt wird ( er wäre wohl als Prü fung vor einem [aus 

wenigstens drei Personen bestehenden] Prüfung s s enat zu 

definieren) . Der 2.  Abs chnitt wäre o f f e nbar der geeignete Ort auch 

f ür a l lgemeine Bes timmungen über nach anderen Kriterien a l s  dem 

"Prüfungsgegenstand" unters chiedene Prüfungs arten .  

Zu § 5 6: 

Für Abs . 1 erster Satz sollte die Formu lierung " Anträge auf Zu l a s 

sung . . .  sind beim Vorsitz enden der Studienkommi s sion e inzu

bringen " gewählt werden ,  auch um die Verwendung des bes timmten 

Artikels für einen noch nicht einge führten Gegenstand zu 

vermeiden. Statt " ,  der mit Bes cheid zuläßt " s o l lte e s  vielmehr 

" ,  der über die Z ulas sung mit Bes cheid ents cheidet " heißen ( da 

auch eine Nicht zulas sung bes cheidmäßig zu erfolgen haben wird ) . 

Im letzten Satz wäre s t att der Formulierung " wird . . .  z uges tellt " 

gemäß der 2 7 . Legistis chen Richtlinie 1 9 90 die imperative 

Formu lierung "ist  . . .  z u z u stellen " zu verwenden . 

Z u  § 57: 

Au s Abs . 1 geht mittelbar hervor , daß die Z ut e ilung der Prüfer und 

die Z uteilung der Prüfungstage nur gemeinsam beantragt werden 

darf ; die Au sdruckswei s e  " Antrag auf Z uteilung der . . .  Prüfungs

tage " kann wohl mit " Anmeldung zur Prüfung " übers etzt werden . D i e  

gewählte ungewöhnliche Ausdrucksweise sollte vermieden werden . 

Zweckmäßig ers chiene , daß nicht nur der Tag , sondern auch die 

Stunde der Prüfung im voraus f estgesetzt wird ; warum das im 

E ntwurf vorliegende Bundes gesetz  darauf weder in der einen noch in 

der a nderen Wei s e  Bedacht nimmt , ist nicht erklärli ch. 
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Au ch hier sollte der best immte Artikel ( " der Ant rag") vermieden 

und etwa die Formulierung " Die zuteilung . . . kann . . . beantragt 

werde n. " gewählt werden . 

Die nach Abs. 3 zulässige Zurü ckziehu ng eines Antrages , dem 

bere its stattgegeben worden ist , hat wohl zur Folge , daß der 

stattgebende Bescheid aufgehoben werden muß. E i ne diesbezügliche 

Regelu ng wäre zweckmäß ig. 

Zu § 58: 

In Abs. 1 ist der Sinn der Wendung " auf Grund der Zulassung " 

unklar . Falls. damit ausgedrü ckt werden soll , daß ein  stattgebender 

Bescheid eine dem Studierenden gü nst ige Entscheidung über den 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung voraussetzt , sollte dies i n  

anderer We ise gesc hehen . 

Zu § 61: 

Nicht durchwegs klar ist , ln welcher Form die Anerkennung von 

Prü f u ngen erfolgen soll. In den Erläuterungen wird ( mit Bezug auf 

Abs. 1) offenbar von einer bescheidrnäßigen Anerkennung ausgegangen 

( die vorgesehene Form u lierung läßt auch an eine Anerkennung ipso 

j ure denken). In Abs . 5 ist ausdrücklich von einer bescheidmäßigen 

( Vo rab- ) Feststellu ng die Rede. In Abs . 4 wird eine "Festlegung der 

Anerkennung durch VerordnungM normiert; vermutlich wird sich aber 

auch im Fall einer verordnungsrnäßigen Regelung eine Konkretisie

rung des Verordnungs inhaltes durch Bescheid nicht durchwegs 

erübrigen. Auch in den in den anderen Absätzen geregelten 

Anerkennungsf ällen könnte eine Kombination von Verordnung (für 

häufige, typische, eindeutige Fälle ) und Bescheid sinnvoll sein. 

Abs. 1 ist f ormal als nurnerierte Auf zählung mit einern einleitenden 

Teil gestaltet, während die Regelung tatsächlich auf zwei 

se lbständige Sätze aufgeteilt ist , deren einer aus dem 

E i nleitungsteil sowie Z 1 und 2 ,  deren anderer aus Z 3 besteht. 

E i n  solcher Widerspruch zwischen formaler und sprachlicher 

Gest altung wäre zu verme iden. Abs. 1 sollte l auten: 
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" ( 1 ) Für die Fort s etz ung de s s e lben Studiums an einer anderen 
in l ändi s chen Univers ität s ind folgende Prüfungen und Te i l e  von 
Prüfungen anzuerkennen: 

1 .  vo l l ständig abge legte Prüfungen aus Kernfächern , 

2 .  Te i l e  von Prüfungen aus Kernfächern , s o f ern . . .  aus z uglei chen , 

3 .  Prüfungen aus S chwerpunktfächern und freien Wah l f ächern im 
abge legten Umfang . "  

Z u  § 66 : 

Auf ein S chre ibversehen in Ab s . 1 ( Studillms ) darf aufmerksam 

gemacht werden . 

Z u  § 7 1 : 

Für Geldbeträge wäre nach der 1 4 2 . Legi s t i s chen Ri cht l inie 1 9 9 0  

die Schreibwe i s e  " 1 0  0 0 0  S "  z u  verwenden .  

Die Anordnung " Auch der Vers u ch i s t  strafbar . "  s o l lte ent f a l l e n , 

da die Frage der Strafbarkeit de s Versuches i n  § 8 VStG gerege lt  

i s t . 

Z u  § §  7 4  und 75: 

Die Verwendung des Begri f f e s  " ordent l i cher Wohn s it z " widerspricht 

Art . 1 5 1  Abs . 9 B-VG . 

Z u  § 8 0: 

I n  Abs . 1 darf auf die o f f enbar einer f rü heren E ntwurf s f as s ung 

ent sprechende Paragraphen z itierung hingewiesen werde n . 

Für Abs . 1 und 2 wird folgender Wort l aut vorges ch l agen: 

" ( 1 )  Dieses  Bunde sgesetz tritt mit 1 .  Augu st 1 9 9 6  i n  Kraf t . 

( 2 )  ( Verfas s u ngsbest immung ) Die Verfas sungsbe s t immungen dies e s  
Bunde s ge s et z e s  treten zugleich mit den einfachge s et z l i chen 
Bestimmungen i n  Kraft . "  
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Zu § 8 2 : 

I n  Abs . 1 widerspricht die Verwendung de s Wort e s  " grunds ät z l i ch " 

mange l s  B e s t irnrnbarkeit der zuläs s ige n Au s nahmen dem 

Determinierungsgebot des Art . 1 8  Abs . 1 B-VG . 

wenng l e i ch nicht verkannt wird , daß bei der Überleitung von 

Verordnungen eine verfas sungs recht l i che Probl emat i k  be s te ht , 

sol lte diese s chon wegen ihrer Häuf igkeit n i cht j edesmal mit elner 

Ver f a s s ungsbe s t irnrnung gelöst werden , wofür aber die vorge s ehene 

Verf a s s ungsbe s t irnrnung de s Abs . 3 einen Präz eden z f a l l  dar s t e l l e n  

würde . Vielmehr s o l lte  d a s  ( e i nfache ) Gesetz e i n e  aus reichend 

beme s s e ne Legi svakanz , allenfalls  in Verbindung mit einer 

E rmächt igung des Bundesmin i sters zur Erlas sung von S tudienp länen 

a n s t e l l e  einer s äumigen Gesamt- ) Studienkornrni s s ion , vors ehen . 

Statt § 37 wäre § 35 zu  z it ieren . 

Z u  An l age 1: 

Die unter Punkt 1 . 3 .  enthal tene Rege lung s o l lt e  i n  § 7 2  integriert 

werden . 

Z u  der Formu l ierung " Vor der Z u las s ung : " ( die ledigl ich unter 

2 . 3 . 20 .  in Kurs ivs chrift ers cheint ) wird auf das oben bei § 1 7  

Ges agte verwiesen . 

Die Au s drücke " erstes Studium " und " zweites Studium " bei kombina

tionsp f l i chtigen Lehramt s studien sol lten n icht in  der ent s t e l len

den Form " 1 . Studium " und " 2 .  Studium " wiedergegeben werden . 

Auf eine einheitli che Set zung von I nterpunktionen und Abkürzungs

punkten im Z u s ammenhang mit der Fe stset z ung von Abkürzungen 

akademis cher Grade sol lte geachtet werden ; es wird vorge s ch l agen , 

zwar nicht auf Abkürzungspunkte ( vg l . aber 2 . 3 . 7 .  und 2 . 3 . 8 . ) ,  

j edo ch auf die Set z ung eines Punktes nach der Anführung der 

Abkürz ung dann zu  ver z i chten , wenn es s ich - wie z ume i s t  - ( au f  

Grund der Auf z ählungs form ) nicht um ein Sat z ende handelt . 
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1 1 1 . Zum Vorbl att und zu den Erläuteru ngen : 

Im Vorbl att s o l lte es unter " Probleme : " ,  vierter Punkt , bes ser 

" z ur Ge s t altung " heißen . 

Der Au sdruck " Drop-out " ( -Raten ) im Vorbl att und auf S .  2 der 

Erl äuterungen s o l lte a l s  unnötiger Angl i z i smu s vermieden werde n ;  

der f ragl i che Au sdru ck könnte etwa durch " Au s f a l l ( s ) raten " oder 

" Studienabbruchs raten " ersetzt  werden . 

Der Al lgemeine Teil s o l lte in Abschnitte untergliedert werden , die 

etwa mit " Vorge s chichte und Z iele des Ge setze sentwurfes : " ,  

" F inanz i e l l e Au swirkungen : " ,  " EU-Konformität : "  und 

" Kompetenzgrundlage : "  über s chrieben werden könnten . 

Der 1 .  Abs chnitt de s Besonderen Teiles  ( " Aufbau des 

Geset z e s e ntwurfe s " ) s o l l te einen Abs chnitt de s Al lgeme inen Tei l e s  

bilden und könnte etwa vor der Darstel lung der f inan z ie l len 

Auswirkungen eingefügt werden . 

Die E r läuterungen des Besonderen Tei l s  s ind ö f ters z u  kursori s ch 

geraten ( vgl . die zu einzelnen Bestimmungen oben unter 1 1 . 

aufgeworfenen F ragen ) ,  was besonders anges ichts de s knapp 

geha ltenen Ge s et z es textes fühlbar i s t ;  so etwa die Erläuterungen 

zu § 1 0  ( au f  das S chreibversehen " Abs . 3 4 " ) s ei hingewiesen ) .  

Im Hinblick  au f Art . 8 B-VG s o l lte die in den Erläuterungen zu 

§ 68  enthaltene Au s s age , daß zusät z l iche Urkunden in  anderen 

Sprachen z u l ä s s ig seien , ent f a l len . 

IV . Sonstige Bemerkungen : 

Im S inne des Runds chreibens des Bunde s kan z lerarntes-Verfas s ungs

dienst vom 1 3 . Mai 1 9 7 6 ,  GZ  6 0 0  6 1 4 / 3 -VI / 2 / 7 6 ,  wird empfohlen , 

künftighin in S chreiben , mit denen Ges etzes entwürfe z u r  Begutach

tung ausges endet werden , die begutachtenden Ste l le n  nicht nur um 

u nmitte lbare Übermitt lung von 2 5  Au s fertigungen ihrer Stel lung 

2 0 8 4 3  
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nahme an das Präs idium des Nationalrates , sondern auch um Mitt ei

lung ( im Rahmen der Ste l lungnahme ) dieser Übermitt l ung z u  ersuchen . 

2 5  Au s f ert igungen die ser Ste l lungnahme werden u nter e inem dem 

Prä s idium des Nat ionalrats übermittelt . 

2 0 8 4 3  

2 2 . Dezember 1 9 95 
Für den Bunde s kan z ler : 

i . V .  BERCHTOLD 
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